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RS OGH 1964/6/18 6Ob70/64,
6Ob71/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.06.1964

Norm

ZPO §503 Z2 C3c

Rechtssatz

Wenn das Berufungsgericht nach Beweiswiederholung den Aussagen der den Standpunkt der Beklagten stützenden

Zeugen und der Parteienaussage der Beklagten Glauben schenkte, so traf es damit eine Entscheidung ausschließlich

im Bereich der Beweiswürdigung.
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